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Überlegungen zum „Kreuzurteil“ des Europäischen Gerichtshofs

für Menschenrechte (Lautsi v. Italien, 3. 11. 2009, 30814/06) 

aus österreichischer Perspektive

Richard Potz und Brigitte Schinkele

1) Grundsätzliches zum Staat-Kirche-Verhältnis 
Trennung von Staat und Kirche als ein Konzept des 19. Jahrhunderts ist im 20. Jahrhundert zunehmend vieldeutiger geworden. Ausgehend von einer institutionellen Trennung ist weiter zu differenzieren zwischen einer kooperierenden Trennung, welche in verschiedenen Bereichen ein Zusammenwirken zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften zulässt, und einer radikalen Trennung im laizistischen Sinn, welche die Verdrängung des Religiösen aus einer mit Staatlichkeit identifizierten Öffentlichkeit zum Ziel hat. Österreich gehört – wie die überwiegende Zahl der europäischen Staaten – dem ersten Typ an. 
Aus dem umfassend gewährleisteten Grundrecht der Religions- und Weltanschauungsfreiheit – in seiner positiven (die Ausübung gewährleistenden) und seiner negativen (vor Ausübung schützenden) Komponente – resultiert die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates als Verfassungsprinzip. Diese verwirklicht sich im Sinn der kooperierenden Trennung in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Einerseits als „distanzierende Neutralität“ dort, wo der Staat in unauswechselbaren hoheitlichen Kernbereichen tätig wird und die religiöse Dimension vollständig auszublenden ist. Andererseits als „hereinnehmende Neutralität“ in jenen Bereichen, wo der Kultur- und Sozialstaat leistend-fördernd tätig wird und mit zivilgesellschaftlichen Gruppen kooperiert. Im Hinblick auf seine quantitative und qualitative Aufgabenfülle und die damit verbundene staatliche Mitorganisation umfassender gesellschaftlicher Interessen würde hier das Ausblenden der religiösen Dimension eine Benachteiligung und damit letztlich auch eine Verkürzung der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger bedeuten. 
2) Die österreichische Schulkreuz-Regelung 
§ 2b Abs 1 Religionsunterrichtsgesetz ordnet an, dass in allen Klassenräumen der öffentlichen und mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen, an denen der Religionsun​terricht Pflichtgegenstand ist, vom Schulerhalter ein Kreuz anzubringen ist, sofern die Mehrzahl der Schüler einem christlichen Religionsbekenntnis angehört. Vergleichbare Regelungen finden sich in Landesgesetzen. 

Eine zusätzliche völkerrechtliche Absicherung enthält das Schlussprotokoll (Z 2 lit b) zum Schulvertrag 1962. Darin nimmt der Hl. Stuhl die österreichische Rechtslage ausdrücklich zur Kenntnis, und es wird vereinbart, dass eine Änderung dieses Zustandes nicht ohne Einvernehmen mit dem Hl. Stuhl stattfinden wird.
Diese Regelungen sind in Verbindung mit den Zielen der österreichischen Schule zu sehen, wie diese – über den so genannten Zielparagraphen des Schul-Organisationsgesetzes hinausgehend – seit 2005 (BGBl I 2005/31) in der Verfassung verankert sind (Art 14 Abs 5a B-VG).
 Darin wird der religiös-weltanschaulichen Dimension in beachtlicher Weise Rechnung getragen und gleichzeitig der Begriff der Toleranz erstmals in die Verfassung aufgenommen. Der Staat bringt damit unter Wahrung der „kooperierenden Neutra​lität“ im Rahmen seines aus der staatlichen Schulhoheit resultierenden Bildungsauftrags zum Ausdruck, dass er diesen als einen umfassenden versteht und daher die religiöse Komponente nicht aus​geklammert wissen und den religiösen Interessen seiner Bürgerinnen und Bürger Raum geben will. 

3) Der historische Hintergrund der österreichischen Regelung

Während – wie das Urteil des EGMR hervorhebt – die italienische Regelung auf die faschistische Zeit zurückzuführen ist (1924 bzw. 1928), weist die derzeitige österreichische Bestimmung einen geradezu konträren historischen Hintergrund auf. Die Anbringung von Kreuzen war ursprünglich „gewohnheitsrechtlich“ bestimmt und hatte keine explizite gesetzliche Grundlage. In der NS-Zeit wurden die Kreuze systematisch aus den Schulen entfernt, eine Maßnahme, die an einigen Orten zu heftigen Protesten von Eltern führte. 

Das Wiederanbringen der Kreuze geht österreichweit auf einen Erlass des Unterrichtsministeriums aus dem Jahre 1946 zurück, in dem die Abnahme des Kreuzes als „Eingriff des volks- und landfremden nationalsozialistischen Gewaltsystems“ bezeichnet wurde.
 Viele im Erlassweg ergangene schulrechtliche Regelungen wurden in die umfangreiche Schulgesetzgebung des Jahres 1962 aufgenommen, was auch mit der Novellierung des Religionsunterrichtsgesetzes auf die Schulkreuzbestimmung zutrifft.

4) Das Kreuz als sinnvariierendes Symbol

Im Hinblick auf die multivalente Bedeutung des Kreuzes darf dieses selbstverständlich nicht auf ein säkulares, die abendländische Geistesgeschichte vergegenwärtigendes Symbol reduziert werden. Es handelt sich in erster Linie um ein Glaubenssymbol des Christentums – und nicht nur des Katholizismus –, es kann ihm jedoch nicht schlechthin ein appellativer bzw. missionarischer Charak​ter zugesprochen werden. Das Kreuz erweist sich vielmehr als sinnvariierendes Symbol, das in hohem Maße interpretationsbedürftig ist. In diesem Zusammenhang darf weder außer Acht gelassen werden, dass der Freiheitsgedanke der europäischen Neuzeit ohne seine Verwurzelung im jüdisch-christlichen Menschenbild nicht denkbar ist, noch übersehen werden, dass die Idee der Menschenrechte im Allgemeinen und der Religionsfreiheit im Besonderen gegen den lange Zeit erbitterten Widerstand der offiziellen Kirchen durchgesetzt werden musste. 

Wenngleich der Hinweis auf die kulturelle bzw. allgemein ethische Bedeutung des Kreuzes im Kontext der europäischen Geistesgeschichte nicht isoliert als Hauptargument ins Spiel gebracht werden sollte, völlig ausgeblendet darf dieser Aspekt wohl auch nicht werden. Wenn in der Präambel zum Lissaboner Vertrag davon die Rede ist, dass die durch Europa entwickelten universellen Werte aus dem „kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas“ schöpfen, dann muss gesagt werden können, dass das in diesen Kontext gestellte religiöse Erbe ein weit überwiegend christliches ist. 
Insgesamt ergibt sich eine Offenheit sowohl für die Rezeption durch den Betrachter als auch für die Deutung durch jene Instanz, die sich dieses Symbols bedient. Unzulässige Instrumentalisierungen durch selbsternannte „Verteidiger des Abendlandes“ gilt es entschieden zurückzuweisen, sie dürfen jedoch nicht dazu führen, das Kreuz aus dem öffentlichen Raum unter Berufung auf diese Gefahr zu entfernen.

5) Negative und positive Religionsfreiheit im Kontext des Schulkreuzes

Hinsichtlich jener Schüler und Schülerinnen, die das Kreuz ablehnen, ergeben sich in​sofern Zwangselemente, als sie sich dem Anblick des Kreuzes ohne Ausweichmöglichkeit nicht entziehen können. Im Hinblick auf die äußerst geringe Eingriffsintensität ist jedoch davon auszugehen, dass die bloße Konfrontation mit einem Kreuz typischerweise keinen Grundrechtseingriff darstellt. Ebenso kann aus der Perspektive der Eltern in der bloßen Konfrontation der Kinder mit dem Kreuz grundsätzlich keine Beeinträchtigung der intendierten Erziehung ihrer Kinder nach säkularen bzw. atheistischen Grundsätzen gesehen werden.
Man wird in diesem Zusammenhang auch zwischen einem einfachen Holzkreuz, wie es in den österreichischen Schulen üblich ist, und einem Kruzifix mit der „Darstellung eines ‚sterbenden menschlichen Körpers’“ (so in der dem Kreuzbeschluss des deutschen Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 1995 zugrundeliegenden Verfassungsbeschwerde) unterscheiden müssen.  

Falls jedoch in einem konkreten Einzelfall auf Grund einer besonderen Betroffenheit einer Schülerin oder eines Schülers die Grenze zur Grund​rechtserheblichkeit überschritten wird, so ist die Kollision zwischen positiver und negativer Komponente der Religionsfreiheit im Wege „praktischer Konkordanz“ gemäß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu einem schonenden Ausgleich zu bringen. Einerseits ist bei schematischen Konfliktlösungen nach dem Majoritätsprinzip im Hinblick auf Funktion und Teleologie der Grundrechte äußerste Vorsicht geboten, andererseits resultiert daraus kein grundsätzlicher Vorrang der negativen Religionsfreiheit im Sinn einer Art „Obergrundrecht“, da dies in letzter Kon​sequenz die Durchsetzung der positiven Dimension dieses Grundrechts unmöglich machen würde. Es geht dabei nicht zuletzt – im Sinne der Ziele der österreichischen Schule – um die Einübung in Toleranz als einen „denk- und handlungsbestimmen​den Wertbegriff“.
 

Vor dem Hintergrund der „kooperierenden Neutralität“ kann die Anbringung des Kreuzes gewissermaßen auch als „Grundrechtsofferte“ für entsprechend disponierte Schülerinnen und Schüler verstanden werden. Dies trifft im Wesentlichen gleichermaßen auf die Eltern zu, deren Religions- und Weltanschauungsfreiheit im Zusammenhang mit staatlichen Aktivitäten im Bildungs- und Erziehungsbereich durch den als Achtungsanspruch formulierten Art 2 des 1. ZP EMRK als lex specialis zum Art 9 EMRK geschützt ist.

6) Ergebnis
Entsprechend den bisherigen Überlegungen ist das Schwergewicht wegen der geringen Eingriffsintensität nicht auf den grundrechtlichen Aspekt, sondern den der religiösen Neutralität des Staates zu legen. Zunächst ist mit dem Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Hans Michael Heinig, zu betonen, dass „der Straßburger Gerichtshof […] gut daran getan [hätte], sich zurückzunehmen und dem Einschätzungsspielraum der Unterzeichnerstaaten der Europäischen Menschenrechts-konvention Geltung zu verschaffen.“ 

In diesem Zusammenhang scheint der Gerichtshof mit zweierlei Maß zu messen. Wenn es sich um einen laizistisch geprägten Staat handelt, gesteht er einen besonders weiten staatlichen Beurteilungsspielraum zu und nimmt damit unter Umständen auch eine Aushöhlung der positiven individuellen Religionsfreiheit in Kauf. Dies zeigt sich vor allem am Beispiel des Kopftuchverbots für Studentinnen an türkischen Universitäten, was der Gerichtshof als im Einklang mit der Konvention stehend angesehen hat (vgl. Sahin v. Türkei). In Parenthese sei erwähnt, dass ein solches Kopftuchverbot mit dem österreichischen Verfassungsrecht keinesfalls zu vereinbaren wäre. 

Eingebunden in das oben dargestellte Konzept „koordinierender Neutralität“ und in Ausschöpfung des dem Staat zustehenden rechtspolitischen Gestaltungsspielraums ist die österreichische Schulkreuzregelung grundsätzlich als verfassungskonform, jedoch als durchaus verbesserungsfähig zu qualifizieren. Sachgerechter wäre es, eine Ausweichregelung für spezi​fisch gelagerte Einzelfälle vorzusehen.

Es sollte ein gesetzlicher Rahmen für einen Konfliktfall geschaffen werden (vgl. Kalb/Potz/Schinkele, Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal, 1996). Dieser sollte eine Kompetenzverlagerung hinsichtlich des grundrechtli​chen Interessenausgleiches zu den Organen der Vollziehung (Schulleitung im Zusammenwirken mit den Schulbehörden und unter Einbindung der Schulpartner) vorsehen.
 Durch das Abstellen auf die besonderen Gegebenheiten des konkreten Konfliktfalles würde der Idee der Einzelfallgerechtigkeit in hohem Maß entsprochen, ohne dass damit Gefahren der Rechtsunsicherheit verbunden wären. Für eine solche Form der Konfliktlösung unter Beteiligung aller Betroffenen scheint die Schule sowohl im Hinblick auf die vom Verfassungsgesetzgeber formulierten Zielsetzungen der österreichischen Schule als auch angesichts der zunehmenden Pluralisierung der Gesellschaft ein durchaus geeignetes Forum zu sein. In diesem Sinn hat E.-W. Böckenförde im Zusammenhang mit der Schulkreuzdiskussion nach dem umstrittenen Kreuz-Beschluss des BVerfG 1995 sein berühmtes dictum, wonach der Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht zu schaffen noch zu garantieren vermag, ergänzt. Dies dahingehend, dass die Ressourcen, die eine freiheitliche Ordnung tragen und von denen wir leben, nicht von Natur aus da sind und sich nicht aus sich selbst forttragen. Es bedarf also steter Einübung in Toleranz.  

Schließlich erscheint ein Abstellen auf die religiöse Zusammensetzung einzelner Klassen sachgerechter als auf die der gesamten Schule. Weiters wäre auch zu überlegen, die Möglichkeit zur Anbringung anderer religiöser Symbole entsprechend dem Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaften vorzusehen. Dieser Weg wurde neuerdings vom oberösterreichischen Landesgesetzgeber in der Novelle zum Kinderbetreuungsgesetz 2007 beschritten. 

Abschließend soll noch festgehalten werden, dass das Abnehmen oder das Anbringen von Kreuzen in Klassenzimmern selbstverständlich auch kontextuell gesehen werden muss. In diesem Sinne ginge von einer Entfernung gerade auch vor dem spezifischen geschichtlichen Hintergrund in Österreich zwangsläufig eine starke Signalwirkung aus. Diese würde in Richtung einer Verdrängung des Religiösen aus dem öffentlichen Raum weisen, was dem Konzept der „kooperierenden Neutralität“ gerade nicht entspricht. 

� Erwähnt sei auch, dass „Angelegenheiten ... des Verhältnisses von Schule und Kirchen (Religionsgesellschaf-ten) einschließlich des Religionsunterrichtes in der Schule ...“ qualifizierten Abstimmungsvoraussetzungen unterliegen, was auch die Schulkreuzbestimmung einschließt (Art 14 Abs 10 B-VG).
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� Vgl Art 7 Abs 3 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, der mit der durch den Kreuz-Beschluss des BVerfG 1995 notwendigen Novellierung eingefügt wurde.    








